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d. Schulversäumnisse , für welche nicht vorher eine Erlaubnis erteilt wurde , müssen nachträglich
durch schriftliche Bescheinigung der Eltern oder Fürsorger , in welcher die Dauer der Ver —
säumnis anzugeben ist , beim Klassenlehrer sowie bei denjenigen Lehrern , deren Stunden
versäumt worden sind , in genügender Weise entschuldigt werden .

Wenn eine Schülerin wegen besonderer Verhältnisse von einem oder mehreren Lehrgegenständen
befreit werden soll , so hat sie unter Vorlage der nötigen Bescheinigungen ( Eingabe der Eltern ,
ärztliches Zeugnis ) sich an ihren Klassenvorstand zu wenden , welcher das weiter nötige besorgt .

Karlsruhe , im Juli 1898 .

Grossherzogliche Direktion .

Dr . Löhlein .
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